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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über den aktiven Veredelungsverkehr

vom 19. Juli 1990

Auf Grund des § 22 der Verordnung über den aktiven Verede
lungsverkehr wird folgendes bestimmt:

Kapitel I

Allgemeine Vorschriften und 
Produktionshilfsmittel

§ 1
Im Sinne dieser Durchführungsbestimmung gelten als

1. Verordnung: die Verordnung über den aktiven Verede
lungsverkehr;

2. Hauptveredelungserzeugnisse: die Veredelungserzeugnis
se, für deren Herstellung der aktive Veredelungsverkehr - 
nachstehend „Veredelungsverkehr“ genannt - bewilligt 
worden ist;

3. Nebenveredelungserzeugnisse: andere als die unter Num
mer 2 genannten Veredelungserzeugnisse, die bei dem Ver
edelungsvorgang zwangsläufig anfallen;

4. Verlust: der Teil der Einfuhrwaren, der im Verlauf des Ver
edelungsvorgangs untergeht, insbesondere durch Verdun
sten, Austrocknen, Entweichen in Form von Gas oder Abflie
ßen in das Abwasser;

5. Berechnungsverfahren nach dem Mengen Schlüssel: die An
rechnung der Einfuhrwaren auf die verschiedenen Verede
lungserzeugnisse im Verhältnis zur Menge dieser Waren;

6. Berechnungsverfahren nach dem Wertschlüssel: die An
rechnung der Einfuhrwaren auf die verschiedenen Verede
lungserzeugnisse im Verhältnis zum Wert der Veredelungs
erzeugnisse;

7. Ersatz durch äquivalente Waren: die Regelung nach § 2 Ab
satz 1 Buchstabe а der Verordnung;

8. vorzeitige Ausfuhr: die Regelung nach § 2 Absatz 1 Buchsta
be b der Verordnung;

9. Wiederausfuhrfrist: Zeitraum, in dem die Veredelungser
zeugnisse einer der in § 14 oder § 21 der Verordnung genann
ten Bestimmungen zugeführt sein müssen;

10. monatliche Globalisierung: Anwendung des §10 Absatz2 
zweiter Unterabsatz der Verordnung auf Wiederausfuhrfri
sten, die im Laufe eines bestimmten Kalendermonats begin
nen;

11. vierteljährliche Globalisierung: Anwendung des §10 Ab
satz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung auf Wiederaus
fuhrfristen, die im Laufe eines bestimmten Kalenderviertel
jahres beginnen.

§ 2

Die Waren im Sinne des § 1 Absatz 3 Buchstabe h vierter Ge
dankenstrich der Verordnung (Produktionshilfsmittel) sind in 
Anhang I aufgeführt.

Kapitel II 
Bewilligung

Abschnitt I 

, Bewilligungsantrag

§3
(1) Unbeschadet Absatz 4 und § 21 ist der Bewilligungsantrag 

schriftlich nach dem Muster in Anhang И А bei der für den An
tragsteller örtlich zuständigen Zollstelle zu stellen. Er enthält 
mindestens die in diesem Anhang aufgeführten Angaben. Der 
Antrag muß Datum und Unterschrift tragen.

(2) Die Zollbehörde kann vom Antragsteller zusätzlich weitere 
Auskünfte verlangen, wenn sie die nach Absatz 1 gemachten An
gaben für unzureichend hält.

(3) Dem Antrag sind alle Unterlagen oder Belege beizufügen, 
deren Vorlage für die Prüfung des Antrages erforderlich ist.

(4) Handelt es sich um einen Antrag auf Erneuerung einer Be

willigung, so kann die Zollbehörde zulassen, daß der Inhaber 
einen einfachen schriftlichen Antrag mit Hinweis auf die frühe
re Bewilligung und gegebenenfalls mit Angabe der eingetrete
nen Änderungen stellt.

(5) Die Anträge sowie die dazugehörigen Unterlagen und Be
lege werden von der Zollbehörde zusammen mit der Kopie von 
erteilten Bewilligungen aufbewahrt.

(6) Dem Antragsteller steht es frei, entweder das Nichterhe
bungsverfahren oder das Verfahren der Zollrückvergütung zu 
beantragen, sofern die Voraussetzungen für die Bewilligung des 
betreffenden Verfahrens erfüllt sind.

(7) Werden die Veredelungsvorgänge im Rahmen eines Lohn
veredelungsvertrags zwischen zwei im Zollgebiet ansässigen 
Personen durchgeführt, so ist der Bewilligungsantrag vom Auf
traggeber oder in seinem Namen zu stellen.

(8) Ist ein Antrag auf Änderung einer Bewilligung zu stellen, 
so gilt Absatz 4.

Abschnitt II

Allgemeine Voraussetzungen für 
die Erteilung der Bewilligung

§4
(1) Vor Erteilung der Bewilligung prüft die Zollbehörde, ob die

Voraussetzungen für die Bewilligung des Veredelungsverkehrs, 
insbesondere die wirtschaftlichen Voraussetzungen, erfüllt 
sind. _ .

(2) Als „Einfuhren nichtkommerzieller Art“ im Sinne des § 4 
Buchstabe а Satz 2 der Verordnung gelten Einfuhren, die gele
gentlich erfolgen, wobei die Waren weder durch ihre Beschaf
fenheit noch durch ihre Menge zu der Annahme Anlaß geben 
dürfen, daß die Einfuhr aus gewerblichen Gründen erfolgt.

(3) Zur Durchführung des §4 Buchstabe c der Verordnung 
legt die Zollbehörde fest, auf welche Weise festgestellt werden 
soll, daß die Einfuhrwaren in den Veredelungserzeugnissen ent
halten sind oder daß die Voraussetzungen für die ordnungsge
mäße Abwicklung der Vorgänge im Rahmen der Regelung des 
Ersatzes durch äquivalente Waren erfüllt sind.
Zu diesem Zweck schreibt die Zollbehörde je nach Fall insbeson
dere folgendes vor:

a) die'Angabe oder Beschreibung der besonderen Marken 
oder der Fertigungsnummern;

b) das Anbringen von Plomben, Siegeln, Stempelabdrücken 
oder anderen Einzelkennzeichen;

c) die Entnahme von Mustern oder Proben oder die Vorlage 
von Abbildungen oder technischen Beschreibungen;

d) Analysen.

§5
(1) Für die Erfüllung der wirtschaftlichen Voraussetzungen 

gilt folgendes:
a) Eine „angemessene Frist“ im Sinne des § 6 Absatz 1 Buch

stabe c der Verordnung liegt nicht vor, wenn die im Zollge
biet ansässigen Erzeuger dem Veredeler nicht innerhalb 
der für das geplante Ausfuhrgeschäft erforderlichen Frist 
vergleichbare Waren zur Verfügung stellen können, ob
wohl eine entsprechende Anfrage rechtzeitig an sie gerich
tet worden ist.

b) Bei der Prüfung, ob das beabsichtigte Ausfuhrgeschäft we
gen des Preises der im Zollgebiet erzeugten vergleichbaren 
Waren unwirtschaftlich wäre, berücksichtigt die Zollbe
hörde insbesondere die Auswirkungen der Verwendung 
von im Zollgebiet erzeugten Waren auf den Selbstkosten
preis des Veredelungserzeugnisses und damit auf den Ab
satz dieses Erzeugnisses auf dem Drittlandsmarkt, wobei 
sie folgendes zugrunde legt:
- den Preis der unverzollten Ware, die zur Veredelung be

stimmt ist, und den Preis vergleichbarer im Zollgebiet 
erzeugter Waren abzüglich der bei der Ausfuhr erstatte
ten oder zu erstattenden Inlandsabgaben. Bei dem vor
genannten Preisvergleich werden auch die vorgesehe
nen Verkaufsbedingungen, insbesondere die Zahlungs
bedingungen, sowie die Lieferbedingungen berücksich
tigt;


